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b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 001/2024 
Landratswahl

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Landrates des Land-
kreises Wartburgkreis wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 
10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wahlbekanntmachung 001/2024 
Kreistagswahl

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Kreistagsmitglieder 
des Landkreises Wartburgkreis wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten:

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

in der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten:

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
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b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Eu-
ropawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 07.06.2024, 18:00 Uhr, bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, mündlich, schriftlich oder elek-
tronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehör-
de vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Dermbach, den 26.04.2024
Egle
Wahlbeauftragter

Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum Europäischen Parlament am 09.06.2024
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament 
für die Gemeinde Dermbach und ihrer erfüllten Gemeinden Emp-
fertshausen, Oechsen, Weilar und Wiesenthal wird in der Zeit 
vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten der Gemeinde Dermbach

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen werden.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20.05.2024 bis zum 24.05.2024, spä-
testens am 24.05.2024 bis 12:00 Uhr bei der Gemeindeverwal-
tung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 36466 Dermbach, Raum 
201 und 203 Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 19.05.2024 eine Wahlbenach-
richtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein erhalten hat, kann im Wartburgkreis 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Krei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein auf Antrag erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unions-
bürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 
19.05.2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 
24.05.2024 versäumt hat,
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Schiedsstelle der Gemeinde Dermbach
Schiedsfrau: Frau Heidemarie Salzmann

Terminvereinbarung
bitte telefonisch un-
ter

 
036964 7184

Montag bis Freitag 18 bis 20 Uhr

Kontaktbereichsdienststellen 
in der Gemeinde Dermbach

Kontaktbereichsbeamte:
Polizeihauptmeister Jörg Rothermund
Postanschrift: Hinter dem Schloß 1

36466 Dermbach
Ruf: 036964 83623
Sprechzeit:
Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

oder nach Vereinbarung.
Polizeihauptmeister Peter Poller
Postanschrift: Amtsstraße 8

36466 Dermbach OT Stadtlengsfeld
Ruf: 036965 80441
Sprechzeit:
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

oder nach Vereinbarung.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die
Polizeiinspektion Bad Salzungen,
Postanschrift: Rosa-Luxemburg-Str. 2

36433 Bad Salzungen
Ruf: 03695 5510
Polizei-Notruf: 110

Öffnungszeiten Bibliothek
Bibliothek im Schloss
Geisaer Str. 16
36466 Dermbach

Tel.: 036964 88 62
E-Mail: bibliothek@dermbach.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sowie nach Vereinbarung.

Bibliothek Stadtlengsfeld
Amtsstraße 6
36466 Dermbach OT Stadtlengsfeld

Tel.: 036965 67217
E-Mail: bibliothek@dermbach.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Mittwoch 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wahlbekanntmachung 003/015/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Gemeinde Dermbach

Öffnungszeiten der Gemeinde Dermbach

Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

Terminvereinbarungen
Einwohnermelde- und Standesamt:

Telefon:  ...............................................  036964-8814 oder 8815.

Erreichbarkeit:
Hinter dem Schloß 1, 36466 Dermbach
Tel. .............................................................................036964 880
Fax:. .........................................................................036964 8855

Die Gemeinde ist wie folgt im Internet präsent:
www.dermbach.de

Sprechstunden der Bürgermeister
Bürgermeister Thomas Hugk, Dermbach
Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr und Donnerstag 14:00 bis 
18:00 Uhr
telefonische Terminvereinbarung unter 8860 oder  
info@dermbach.de

Ortsteilbürgermeister Michael Kümpel, Neidhartshausen
Dienstag 18:00 bis 19:00 Uhr
Tel.: 01 75 / 8 19 48 18

Ortsteilbürgermeister Burkhard Seifert, Urnshausen
Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 01 75 / 7 02 39 42

Ortsteilbürgermeister Michael Deisenroth, 
Stadtlengsfeld
in geraden Wochen: Dienstag 10:00 bis 11:00 Uhr
in ungeraden Wochen: Dienstag 15:00 bis 16:00 Uhr
Tel.: 01 70 / 9 03 92 92

Ortsteilbürgermeister Markus Gerstung, 
Brunnhartshausen
Sprechstunde bei Bedarf und nach telefonischer 
Rücksprache
Tel.: 01 51 / 22 99 04 50

Ortsteilbürgermeister Marcel Schumann, Zella
Sprechstunde bei Bedarf und nach telefonischer 
Rücksprache
Tel.: 01 51 / 23 57 44 93

Ortsteilbürgermeister Martin Kniesa, Diedorf
Sprechstunde bei Bedarf und nach telefonischer 
Rücksprache
Tel.: 01 71 / 77 25 74 5

***

Bürgermeisterin Sina Römhild, Oechsen
Freitag 17:00 bis 18:00 Uhr (nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung)
Tel.: 01 51 / 28 96 24 85

Bürgermeister Antonio Häfner, Empfertshausen
Sprechstunde bei Bedarf und nach telefonischer 
Rücksprache
Tel.: 01 51 / 51 10 71 24 6

Bürgermeister Harald Fey, Weilar
Mittwoch 17:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 01 70 / 29 74 13 2 oder 03 69 65 / 6 41 32

Bürgermeister Sven Hollenbach, Wiesenthal
Sprechstunde bei Bedarf und nach telefonischer 
Rücksprache
Tel.: 01 72 / 82 73 40 9
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rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/031/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Gehaus 
und Hohenwart der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit vom 
06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten:

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
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- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/072/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Stadtle-
ngsfeld und Menzengraben der Gemeinde Dermbach wird in der 
Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloss 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
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18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/016/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in dem Ortsteil Diedorf der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit 
vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
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Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/093/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in dem Ortsteil Zella/Rhön, der Gemeinde Dermbach wird in der 
Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten
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2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/081/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Urnshau-
sen, Bernshausen und Hartschwinden der Gemeinde Dermbach 
wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloss 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.
8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/059/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in dem Ortsteil Neidhartshausen der Gemeinde Dermbach wird 
in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloss 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.
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c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/015/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Dermbach, 
Oberalba, Unteralba, Glattbach, Mebritz, Lindenau und Lindigs-
hof der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wahlbekanntmachung 003/009/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder in 
den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Brunnharts-
hausen, Föhlritz und Steinberg wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder
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7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/016/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in dem Ortsteil Diedorf, der Gemeinde Dermbach wird in der 
Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/059/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in dem Ortsteil Neidhartshausen der Gemeinde Dermbach 
wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/072/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Stad-
tlengsfeld und Menzengraben der Gemeinde Dermbach wird in 
der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allge-
meinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
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Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/081/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Urnshau-
sen, Bernshausen und Hartschwinden der Gemeinde Dermbach 
wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.
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erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß 1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/015/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Dermbach, 
Oberalba, Unteralba, Glattbach, Mebritz, Lindenau und Lindigs-
hof der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
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Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/009/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Brun-
nhartshausen, Föhlritz und Steinberg der Gemeinde Dermbach 
wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
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6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß 1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle 
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 003/093/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in dem Ortsteil Zella/Rhön der Gemeinde Dermbach wird in 
der Zeit vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allge-
meinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.
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b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß1, Raum 201 und 203 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 08.06.2024, bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Wahlbekanntmachung 003/031/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilverfassung Ge-
haus und Hohenwart der Gemeinde Dermbach wird in der Zeit 
vom 06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
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2.

Partei Listen-
nummer

Name, 
Vorname

Wohnort

CDU - 
Urnshausen

1 Heidinger Lutz Dermbach, Ortsteil 
Bernshausen

2 Reffke, Jens Dermbach, Ortsteil 
Urnshausen

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 6 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/081/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in den Ortsteilen mit gemeinsamer 
Ortsteilverfassung Urnshausen, Bernshausen und Hartschwin-
den in der Gemeinde Dermbach als gültig zugelassen, die hier-
mit bekannt gegeben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

Seifert Seifert, Burkhard Bernshausen nein

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt. Wähler haben eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Wähler können ihre 
Stimme vergeben, indem sie den Bewerber des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnen oder eine wählbare 
Person mit Nachnamen, Vorname und Beruf eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/072/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteil-
verfassung Stadtlengsfeld und Menzengraben in der Gemeinde 
Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/093/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in dem Ortsteil Zella/Rhön in der Gemeinde 
Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

2. Es ist kein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 4 Stimmen.

Wähler vergeben ihre Stimmen dadurch, dass sie auf dem amt-
lichen Stimmzettel wählbare Personen mit Nachnamen, Vorna-
men und Beruf oder in sonst eindeutig bezeichnender Weise 
handschriftlich eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/093/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Zella/Rhön in der Gemein-
de Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

2. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt. Wähler haben eine Stim-
me.

Es ist kein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden. Wähler 
können ihre Stimme vergeben indem sie eine wählbare Person 
mit Nachnamen, Vorname und Beruf eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/081/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteil-
verfassung Urnshausen, Bernshausen und Hartschwinde in der 
Gemeinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt 
gegeben werden.
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Wahlbekanntmachung 004/015/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in den Ortsteilen mit gemeinsamer 
Ortsteilverfassung Dermbach, Oberalba, Unteralba, Glattbach, 
Mebritz, Lindenau und Lindigshof in der Gemeinde Dermbach 
als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

CDU Hepp, Nancy Unteralba Nein
Hepp Hepp, Hartmut Unteralba nein

Der Wahlausschuss hat zwei Wahlvorschläge als gültig zugelas-
sen. Wähler geben ihre Stimme in der Weise ab, indem sie auf 
dem amtlichen Stimmzettel den Bewerber kennzeichnen, dem 
sie ihre Stimme geben wollen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/015/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilver-
fassung Dermbach, Oberalba, Unteralba, Glattbach, Mebritz, 
Lindenau und Lindigshof in der Gemeinde Dermbach als gültig 
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Par-
tei

Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

CDU 1 Kölzner, Sibylle Dermbach
2 Hepp, Nancy Dermbach,  

Ortsteil Unteralba
3 Ruppert, Alexander Dermbach, 

Ortsteil Unteralba
4 Wagner, Georg Dermbach,  

Ortsteil Oberalba
5 Pfaff, Holger Dermbach
6 Dr. Grammlich, 

Jürgen
Dermbach

7 Kirste, Mario Dermbach
8 Hohmann, Marcel Dermbach
9 Wehner, Thomas Dermbach

SPD 1 Denner, Gabriele Dermbach, 
Ortsteil Oberalba

2 Luther, Martin Dermbach,  
Ortsteil Oberalba

3 Durner, Burkhard Dermbach

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

2.

Partei Listen-
nummer

Name, Vorname Wohnort

DIE LINKE /
Bürger für
die Region

1 Trautvetter, Ralf Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

2 Winius, Ulrich Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

3 Deisenroth, Mi-
chael

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

4 Kuropka, And-
reas

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

CDU 1 Göcking, Torsten Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

2 Werner-Busse, 
Christina

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

3 Nitsche, Uwe Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

4 Kallenbach, Ja-
kob

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

5 Gebauer, Sven Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

6 Dahms, Nadine Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

7 Pempel, Jürgen Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/072/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in den Ortsteilen mit gemeinsamer 
Ortsteilverfassung Stadtlengsfeld und Menzengraben in der Ge-
meinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt ge-
geben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 
Satz 3
ThürKWG

CDU Göcking, Torsten Stadtlengsfeld nein
Deisen-
roth

Deisenroth, Michael Stadtlengsfeld nein

Kuropka Kuropka, Andreas Stadtlengsfeld nein

Der Wahlausschuss hat drei Wahlvorschläge als gültig zugelas-
sen. Wähler geben ihre Stimme in der Weise ab, indem sie auf 
dem amtlichen Stimmzettel den Bewerber kennzeichnen, dem 
sie ihre Stimme geben wollen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter
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2 Canis, Mario Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

3 Kammler, Nadin Dermbach, Ortsteil 
Bernshausen

4 Staudt, Gerhard Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

5 Durner, Burkhard Dermbach

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlleiter

Wahlbekanntmachung 004/059/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in dem Ortsteil Neidhartshausen in der Ge-
meinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt 
gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

Wählergruppe 
Sportverein

1 Hollenbach, 
Steffen

Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

2 Huck, Christina Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

3 Gesell, Maren Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

4 Kümpel, Nicole Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

5 Wehner, Martin Dermbach, Ortsteil 
Neidhartshausen

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 4 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/059/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in dem Ortsteil Neidhartshausen in 
der Gemeinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit be-
kannt gegeben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Wahlbekanntmachung 004/015/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Gemeinderates in der Gemeinde Dermbach als gültig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Lis-
ten-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

DIE LINKE /  
Bürger für 
die Region

1 Trautvetter, Ralf Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

2 Winius, Ulrich Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

3 Deisenroth, 
Michael

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

4 Kuropka Andreas Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

5 Kirchner, Hartmut Dermbach, Ortsteil 
Hohenwart

CDU - 
Christlich 
Demokrati-
sche Union 
Deutsch-
lands

1 Gerstung, Markus Dermbach, Ortsteil 
Brunnhartshausen

2 Ruppert, Alexander Dermbach, Ortsteil 
Unteralba

3 Voll, Manja Dermbach
4 Nitsche, Uwe Dermbach, Ortsteil 

Stadtlengsfeld
5 Seifert, Burkhard Dermbach, Ortsteil 

Bernshausen
6 Hepp, Nancy Dermbach, Ortsteil 

Unteralba
7 Schumann, Marcel Dermbach, Ortsteil 

Zella/Rhön
8 Hepp, Hartmut Dermbach, Ortsteil 

Unteralba
9 Kniesa, Martin Dermbach, Ortsteil 

Diedorf/Rhön
10 Kümpel, Michael Dermbach, Ortsteil 

Neidhartshausen
11 Ruppert, Heinz Dermbach
12 Seelig, Karsten Dermbach, Ortsteil 

Gehaus
13 Wagner, Georg Dermbach, Ortsteil 

Oberalba
14 Dr. Grammlich, 

Jürgen
Dermbach

15 Pfaff, Holger Dermbach
16 Reffke, Jens Dermbach, Ortsteil 

Urnshausen
17 Göcking, Torsten Dermbach, Ortsteil 

Stadtlengsfeld
18 Hohmann, Marcel Dermbach
19 Dr. Spiegel, 

Sebastian
Dermbach

20 Dei-Richter, 
Klaus-Peter

Dermbach, Ortsteil 
Stadtlengsfeld

SPD - 
Sozial-
demokrati-
sche Partei 
Deutsch-
lands

1 Luther, Martin Dermbach, Ortsteil 
Oberalba
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3 Wassermann, 
Joachim

Dermbach, Ortsteil 
Föhlritz

4 Bittorf, Andre Dermbach, Ortsteil 
Brunnhartshausen

5 Kühne, Maik Dermbach, Ortsteil 
Brunnhartshausen

6 Grob, Matthias Dermbach, Ortsteil 
Brunnhartshausen

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 4 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/016/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in dem Ortsteil Diedorf in der Ge-
meinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt 
gegeben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

Kniesa Kniesa, Martin Diedorf nein

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt. Wähler haben eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Wähler können ihre 
Stimme vergeben, indem sie den Bewerber des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnen oder eine wählbare 
Person mit Nachnamen, Vorname und Beruf eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/016/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in dem Ortsteil Diedorf/Rhön in der Gemeinde 
Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

Kümpel Kümpel, Michael Neidharts-
hausen

nein

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt. Wähler haben eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Wähler können ihre 
Stimme vergeben, indem sie den Bewerber des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnen oder eine wählbare 
Person mit Nachnamen, Vorname und Beruf eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/009/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in den Ortsteilen mit gemeinsamer 
Ortsteilverfassung Brunnhartshausen, Steinberg und Föhlritz in 
der Gemeinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit be-
kannt gegeben werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

Gerstung Gerstung, Markus Brunnharts-
hausen

nein

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt. Wähler haben eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Wähler können ihre 
Stimme vergeben, indem sie den Bewerber des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnen oder eine wählbare 
Person mit Nachnamen, Vorname und Beruf eintragen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/009/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteil-
verfassung Brunnhartshausen, Steinberg und Föhlritz in der 
Gemeinde Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt 
gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name,
Vorname

Wohnort

FFW Brunnharts-
hausen

1 Heuchert, 
Uwe

Dermbach, Ortsteil 
Brunnhartshausen

2 Schuchert, 
Hubert

Dermbach, Ortsteil 
Steinberg
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Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 6 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/031/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters in den Ortsteilen mit gemeinsamer 
Ortsteilverfassung Gehaus und Hohenwart in der Gemeinde 
Dermbach als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

2. Die Reihenfolge erfolgt gemäß § 18 Abs. 1, 2 i.v.m. § 24 Abs. 
3 Satz 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz mit dem vollständigen 
Namen und dem Wohnort, sowie der Erklärung des Bewerbers 
auf die Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffiziel-
ler Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtung zu-
sammengearbeitet hat.

Kennwort Name, Vorname Wohnort § 24 Abs.3 Satz 3
ThürKWG

Seelig Seelig, Karsten Gehaus nein
Zack Zack, Heidi Gehaus nein

Der Wahlausschuss hat zwei Wahlvorschläge als gültig zugelas-
sen. Wähler geben ihre Stimme in der Weise ab, indem sie auf 
dem amtlichen Stimmzettel den Bewerber kennzeichnen, dem 
sie ihre Stimme geben wollen.

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Ortsteil Stadtlengsfeld

Bekanntmachung der Beschlüsse

Ortsteilratssitzung 06.02.2024

Beschluss-Nr.: 01/2024
Der Ortsteilrat bestätigt und beschließt das Protokoll zur Sitzung 
des Ortsteilrates Stadtlengsfeld vom 08.11.2023.

Abstimmung: 5 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 02/2024
Der Ortsteilrat beschließt, der Gemeinderat Dermbach möge be-
schließen, das Konzept zum Umbau des alten Kindergartens im 
Gewerbepark umzusetzen.

Abstimmung: 5 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

vDfD - von Die-
dorf für Diedorf

1 Leopold, 
Dominic

Dermbach, Ortsteil 
Diedorf/Rhön

2 Witzel, Manuel Dermbach, Ortsteil 
Diedorf/Rhön

3 Ader, Patrick Dermbach, Ortsteil 
Diedorf/Rhön

4 Rauschardt. 
Johanna

Dermbach, Ortsteil 
Diedorf/Rhön

5 Raumschüssel, 
Adrien

Dermbach, Ortsteil 
Diedorf/Rhön

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, also 4 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Wahlbekanntmachung 004/031/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Dermbach hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilrates in den Ortsteilen mit gemeinsamer Ortsteilver-
fassung Gehaus und Hohenwart in der Gemeinde Dermbach als 
gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

OTR 
Gehaus

1 Grob, Kathleen Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

2 Mäurer, Chris Dermbach, Ortsteil 
Hohenwart

3 Mäurer, Silvana Dermbach, Ortsteil 
Hohenwart

4 Schlotzhauer, Chris-
tin

Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

5 Hobert, Marcel Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

6 Hermann, 
Christoph

Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

7 Deißenroth, Mario Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

8 Höhn, Michael Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

9 Meiß, Matthias Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

10 Fischer, Katy Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

11 Rübsam, Andrea Dermbach, Ortsteil 
Gehaus

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.
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a. Protokollführer
b. Ortschronist
c. Platz- und Gebäudewart
d. Wegewart
e. Beauftragter für App und Website der Gemeinde

Die zu bestellenden Ehrenämter werden öffentlich ausgeschrie-
ben. Die Gemeinderäte können dem Bürgermeister einen Vor-
schlag zur Benennung unterbreiten. Die Bestellung erfolgt durch 
den Bürgermeister nach vorheriger Zustimmung des Gemeinde-
rates. Die Bestellung gilt bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Wahlperiode des Gemeinderates endet.

Artikel 5

In § 10 Abs. 1 Satz 1 wird der Betrag „25,- €“ durch den Betrag 
„40,- €“ ersetzt.

Artikel 6

§ 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die 
Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 1.323,- €
- der ehrenamtliche 1. Beigeordnete von 330,- €,

Vertritt der Beigeordnete im Fall der Verhinderung des ehren-
amtlichen Bürgermeisters diesen, so erhöht sich die festgesetzte 
Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Beigeordneten ab 
dem 22. Tag der ununterbrochenen Vertretung für jeden weiteren 
angefangenen Tag der Vertretung auf ein Dreißigstel der Höhe 
der festgesetzten Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters.

Artikel 7

In § 10 Entschädigungen wird folgender Absatz 6 angefügt:
(6) Die ehrenamtlich tätigen Bürger erhalten folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung:

40 € für die ehrenamtlichen Tätigkeiten des § 9 Abs. 6 lit. a
70 € für die ehrenamtlichen Tätigkeiten des § 9 Abs. 6 lit. b, c, 

d, e

Artikel 8

§ 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung

Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde 
erfolgt durch Bereitstellung einer elektronischen Ausgabe der 
Satzungen auf der Internetseite www.dermbach.de. Die Sat-
zungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach kostenfrei einsehbar und gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck erhältlich. Auf den Urschriften der 
Satzungen sind die Form und der Tag der öffentlichen Bekannt-
machung schriftlich zu vermerken.

Artikel 9

In § 11 Abs. 4 wird folgender Satz 2 angefügt

Ist durch bundes- oder landesrechtliche Bestimmungen eine 
ausschließlich elektronische Form der Bekanntmachung aus-
geschlossen oder unwirksam, so erfolgt die öffentliche Bekannt-
machung im Regelungsbereich dieser Bestimmungen durch 
Veröffentlichung in dem von den Gemeinden Dermbach, Emp-
fertshausen, Oechsen, Weilar und Wiesenthal gemeinsam her-
ausgegebenen Amtsblatt „Feldabote Dermbach“.

Artikel 10

Inkrafttreten

Die 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
Abweichend davon treten Artikel 6 und 7 der 2. Änderungssat-
zung zum 01.04.2024 in Kraft.

Empfertshausen, der 02.04.2024
Häfner
Bürgermeister   -Siegel-

Gemeinde Empfertshausen

2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Gemeinde Empfertshausen
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Empfertshausen in der Sitzung am 29.02.2024 die fol-
gende 2. Änderungsatzung zur Hauptsatzung vom 29.03.2019, 
zuletzt geändert am 15.07.2019 beschlossen:.

Artikel 1

Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a Einwohnerfragestunde
(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Ein-
wohnern Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeindli-
chen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Gemein-
derates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu 
unterbreiten. Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 
zu Tagesordnungspunkten, die nicht-öffentlich behandelt wer-
den, sind unzulässig.
(2) Es darf eine Einwohneranfrage, Anregung oder Vorschlag von 
einem Einwohner, Verein oder Verband mit Sitz in der Gemeinde 
Dermbach pro Sitzung gestellt werden. Die Einwohneranfrage, 
Anregung oder Vorschlag muss sich jeweils auf ein Thema be-
ziehen und spätestens 3 Tage vor der Sitzung schriftlich in der 
Gemeindeverwaltung Dermbach oder per E-Mail (Anhänge als 
PDF-Datei) unter info@empfertshausen.de eingehen. Die Ein-
wohneranfrage darf bis zu 3 einzelne Fragen enthalten.
(3) Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sit-
zung und findet als letzter Tagesordnungspunkt des öffentlichen 
Teils der Gemeinderatssitzung statt. Sie soll auf 15 Minuten be-
grenzt werden; in Ausnahmefällen kann sie durch den Bürger-
meister bis auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Die Redezeit 
eines Fragestellers beträgt höchstens 3 Minuten.
(4) Es genügt eine mündliche Beantwortung der Einwohner-
anfrage durch den Bürgermeister. Eine Aussprache und/oder 
Beratung in der Sache findet nicht statt. Zulässig sind bis zu 1 
themenbezogene Nachfrage durch den/die Fragesteller. Ist die 
Beantwortung der Nachfrage nicht während der Sitzung möglich, 
erfolgt deren Beantwortung im Nachgang oder in der folgenden 
Gemeinderatssitzung.

Artikel 2

Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt:

§ 8 a Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, sollen diese in angemessener Wei-
se beteiligt werden. Die Beteiligung kann insbesondere erfolgen 
durch

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Ju-

gendlichen entsprechend den Einwohnerversammlungen 
gem. § 15 Abs. 1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchführung von Jugendworkshops.

Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen 
Planungen und Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem 
Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden.

Artikel 3

In § 10 Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

Dies gilt entsprechend auch für Abstimmungen nach dem Thü-
ringer Gesetz über das Verfahren Einwohnerantrag, Bürgerbe-
gehren und Bürgerbescheid (ThürEBBG).

Artikel 4

In § 9 Ehrenbezeichnungen wird folgender Absatz 6 angefügt:

(6) Die Gemeinde Empfertshausen kann bei Bedarf Bürger für 
folgende ehrenamtliche Tätigkeiten bestellen:
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Empfertshausen  
(Landkreis Wartburgkreis) 
für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Empfertshausen für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Diese wurde am 10.04.2024 vom Gemeinderat der Gemein-
de Empfertshausen mit Beschluss Nr. 02/03/24 beschlossen, 
der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.04.2024 vorgelegt und mit 
Schriftsatz vom 16.04.2024 von der unteren Rechtsaufsichtsbe-
hörde des Landratsamtes Wartburgkreis rechtsaufsichtlich ge-
prüft und bestätigt.

Die Ausfertigung erfolgte am 18.04.2024.

Die Haushaltssatzung enthält nach den §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2 
und 65 Abs. 2 ThürKO keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 03.05.2024 bis 19.05.2024 
während der üblichen Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung 
Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 36466 Dermbach, Zimmer 313, 
öffentlich aus. Es wird um vorherige telefonische Terminabspra-
che unter der Telefonnummer 036964/8821 gebeten.

Darüber hinaus werden bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 
Abs. 3 Satz 1 ThürKO die Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan zu den o. g. Sprechzeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Empfertshausen, den 19.04.2024
Antonio Häfner
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der
Gemeinde Empfertshausen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 55 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der derzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit der Thüringer Verordnung 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Ge-
meinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - ThürGem-
HV) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Gemeinde Emp-
fertshausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.080.800 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 543.700 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

271 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 389 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H..

Hinweis:

Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKo) ent-
halten oder aufgrund der ThürKo erlassen worden sind, zustan-
de gekommen, so ist die Verletzung nach § 21, Abs. 4, ThürKo, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Gemeinde Empfertshausen
Antonio Häfner
Bürgermeister   - Siegel -

Bekanntmachung der Beschlüsse

Gemeinderatssitzung 10.04.2024

Beschl.-Nr.: 01/03/24
Der Gemeinderat Empfertshausen bestätigt und beschließt das 
Protokoll zur Gemeinderatssitzung vom 29.02.2024.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschl.-Nr.: 02/03/24
Der Gemeinderat Empfertshausen beschließt die Haushaltssat-
zung 2024.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschl.-Nr.: 03/03/24
Der Gemeinderat Empfertshausen beschließt den Finanzplan 
2024.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschl.-Nr.: 04/03/24
Die Jahresrechnung der Gemeinde Empfertshausen für das 
Haushaltsjahr 2020 wird im Ergebnis der durch das Rechnungs-
prüfungsamt des LRA Wartburgkreis auf der Grundlage des § 80 
ThürKO in Verbindung mit § 82 ThürKO durchgeführten Prüfung 
mit folgenden Endzahlen festgestellt:

• Ergebnis des Verwaltungshaushaltes in Einnahmen und 
Ausgaben mit 917.520,45 €.

• Der in den Ausgaben des Verwaltungshaushalts enthaltene 
Überschuss von 153.391,59 € konnte dem Vermögenshaus-
halt zugeführt werden.

• Ergebnis des Vermögenshaushaltes in Einnahmen und Aus-
gaben mit 408.617,90 €.

• Im Ergebnis der Jahresrechnung wurden der allgemeinen 
Rücklage 40.006,10 € entnommen. Die allgemeine Rückla-
ge beträgt zum 31.12.2020 173.274,44 € (Mindestrücklage 
19.646,08 €).

• Die Gemeinde Empfertshausen hatte zum 31.12.2020 
Schulden aus Krediten von 132.400,00 €.

• Die Gemeinde Empfertshausen hatte zum 31.12.2020 keine 
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleich kommen.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschl.-Nr.: 05/03/24
Der Gemeinderat beschließt gem. § 80 Abs. 3 Satz 2 ThürKO 
auf der Grundlage des Schlussberichtes des Rechnungsprü-
fungsamtes des LRA Wartburgkreis, dem ehemaligen und dem 
jetzigen Bürgermeister der Gemeinde Empfertshausen für das 
Haushaltsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
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Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 130.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der vom Gemeinderat beschlossene beigefügte Stellen-
plan.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maß-
nahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besol-
dungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das 
Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen 
für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 7
Die Erheblichkeitsgrenze nach § 58 Absatz 1 ThürKO zur Ge-
nehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird 
auf 7.500 € im Einzelfall festgesetzt. Mehrausgaben mit einem 
Volumen von über 7.500 € im Einzelfall sind vom Gemeinderat 
zu beschließen.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Empfertshausen, den 18.04.2024
Gemeinde Empfertshausen
A. Häfner
Bürgermeister   - Siegel -

Hinweis:

Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKo) ent-
halten oder aufgrund der ThürKo erlassen worden sind, zustan-
de gekommen, so ist die Verletzung nach § 21, Abs. 4, ThürKo, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Gemeinde Empfertshausen
Antonio Häfner
Bürgermeister   - Siegel -

Wahlbekanntmachung 003/023/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmit-
glieder in der Gemeinde Empfertshausen wird in der Zeit vom 
06.05.2024 bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
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Zur Einsichtnahme liegen

- die geprüfte Jahresrechnung 2020 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2020 und die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde 
Empfertshausen sowie

- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises

vor.

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Empfertshausen unter 
oben genannter Anschrift möglich.

Dermbach, den 17.04.2024
gez. A. Häfner
Bürgermeister   Siegel

Gemeinde Oechsen

Wahlbekanntmachung 003/062/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Oechsen wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wahlbekanntmachung 004/023/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Empfertshausen hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die 
Wahl des Gemeinderates in der Gemeinde Empfertshausen als 
gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

CDU - Christ-
lich Demokra-
tische Union 
Deutschlands

1 Zentgraf, Valentin Empfertshausen

2 Bley, Johannes Empfertshausen

FFW Emp-
fertshausen

1 Leutbecher, Robert Empfertshausen

2 Harms, Oliver Empfertshausen
3 Walter, Frank Empfertshausen
4 Kranz, Markus Empfertshausen

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Öffentliche Bekanntmachung der 
Jahresrechnung 2020 der Gemeinde 
Empfertshausen
Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2020 öf-
fentlich bekannt zu machen.

Diese liegt in der Zeit vom 06.05.2024 bis 20.05.2024 zur Ein-
sichtnahme in der Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1 
(Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.

Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.
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Wahlbekanntmachung 004/062/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Oechsen hat in seiner Sit-
zung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des 
Gemeinderates in der Gemeinde Oechsen als gültig zugelassen, 
die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

Bürgerinitiative 
Oechsen

1 Most, Carola Oechsen

2 Kürschner, Jens Oechsen
3 Kleffel, Nils Oechsen
4 Wölkner, Christian Oechsen
5 Koch, Matthias Oechsen
6 Gebauer, Darius Oechsen
7 Krug, Christian Oechsen
8 Diel, Alexander Oechsen
9 Witzel, Bianka Oechsen

10 Pforr, Paul Oechsen
11 Bösser, Manuel Oechsen
12 Diel, Ivonne Oechsen
13 Kirchner, Steffen Oechsen

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, also 8 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Gemeinde Weilar

Wahlbekanntmachung 003/084/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Weilar wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.
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7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wahlbekanntmachung 004/084/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Weilar hat in seiner Sit-
zung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des 
Gemeinderates in der Gemeinde Weilar als gültig zugelassen, 
die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Listen-
nummer

Name, Vorname Wohnort

Sportverein SV 1 Bachmann, Marko Weilar
2 Taubert, Beate Weilar
3 Bohl, Sebastian Weilar
4 Kött, Andreas Weilar
5 Kleinschmidt, Oliver Weilar
6 Rausch, Nadine Weilar
7 Lüdtke, Andreas Weilar
8 Klein, Sebastian Weilar
9 Schön, Hannes Weilar
10 Most, Uwe Weilar

3. Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschla-
gene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf 
einen Bewerber durchgeführt. Wähler haben so viele Stimmen, 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, also 8 Stimmen.

Wähler können Bewerber streichen und Stimmen an wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen 
und Berufsbezeichnung oder in sonst eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich eintragen. Wähler können den Wahlvor-
schlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung 
annehmen.

4. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 
51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
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Information Beteiligungsbericht
In seiner Sitzung am 13. März 2024 informierte der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Wiesenthal zum Beteiligungsbericht über die 
unmittelbare Beteiligung der Gemeinde Wiesenthal an der KEBT 
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen Aktien-
gesellschaft - KEBT AG - Erfurt bzw. die unmittelbare Beteiligung 
am KEBT-Konzern mit der mittelbaren Beteiligung an der Thürin-
ger Energie AG (TEAG) sowie der mittelbaren Beteiligung an der 
Thüringer Glasfasergesellschaft mbH (TGG) im Jahr 2022.

Der Beteiligungsbericht nach § 75a ThürKO wurde jedem Ge-
meinderatsmitglied übergeben. Der ausführliche von der KEBT 
erstellte Beteiligungsbericht sowie der Geschäftsbericht der 
TEAG können in der Gemeindeverwaltung Dermbach (innerhalb 
der Dienstzeiten) eingesehen werden.

Wahlbekanntmachung 003/086/2024

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Wiesenthal wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis zum 10.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der erfüllenden Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt und kann durch ein Bildschirmgerät eingesehen 
werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
zum 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1 schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift im Raum 201 oder 203 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

Öffentliche Bekanntmachung der 
Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Weilar
Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2020 öf-
fentlich bekannt zu machen.

Diese liegt in der Zeit vom 06.05.2024 bis 20.05.2024 zur Ein-
sichtnahme in der Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1 
(Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.

Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Zur Einsichtnahme liegen

- die geprüfte Jahresrechnung 2020 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2020 und die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde 
Weilar sowie

- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises

vor.

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Weilar unter oben genann-
ter Anschrift möglich.

Dermbach, den 17.04.2024
gez. H. Fey
Bürgermeister   Siegel

Öffentliche Bekanntmachung der 
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Weilar
Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2021 öf-
fentlich bekannt zu machen.

Diese liegt in der Zeit vom 06.05.2024 bis 20.05.2024 zur Ein-
sichtnahme in der Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1 
(Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.

Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Zur Einsichtnahme liegen

- die geprüfte Jahresrechnung 2021 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2021 und die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde 
Weilar sowie

- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises

vor.

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Weilar unter oben genann-
ter Anschrift möglich.

Dermbach, den 17.04.2024
gez. H. Fey
Bürgermeister  Siegel

Gemeinde Wiesenthal

Bekanntmachung der Beschlüsse

Gemeinderatssitzung 29.02.2024

Beschluss-Nr.: 01/29/02/2024
Der Gemeinderat bestätigt und beschließt das Protokoll zur Ge-
meinderatssitzung vom 13.12.2023.

Abstimmung: 6 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 02/29/02/2024
Beschluss Berufung Wahlleiter veröffentlicht im Amtsblatt 3/2024.

Beschluss-Nr.: 03/29/02/2024
Der Gemeinderat Wiesenthal beschließt, dem Forstwirtschafts-
plan 2024 für das Revier Ibengarten zuzustimmen.

Abstimmung: 7 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
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Wahlbekanntmachung 004/086/2024

Bekanntmachung über die zugelassenen 
Wahlvorschläge

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Wiesenthal hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Gemeinderates in der Gemeinde Wiesenthal als gültig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.

Partei Listen-
num-
mer

Name, Vorname Wohnort

Pro Wiesenthal /
FFW Wiesenthal

1 Röll, Stefan Wiesenthal

2 Vogt, Matthias Wiesenthal
3 Hollenbach, Nico Wiesenthal
4 Happ, Michael Wiesenthal

Verein für Heimat-
und Ortsgeschichte 
Wiesenthal e.V.

1 Günther, Regina Wiesenthal

2 Monzer, Sandy Wiesenthal
3 Pabst, Jens Wiesenthal
4 Herbst, Christian Wiesenthal
5 Krowiorsch, 

Adrian
Wiesenthal

3. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Egle
Wahlbeauftragter

Öffentliche Bekanntmachung der 
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde 
Wiesenthal
Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2021 öf-
fentlich bekannt zu machen.

Diese liegt in der Zeit vom 06.05.2024 bis 20.05.2024 zur Ein-
sichtnahme in der Gemeinde Dermbach, Hinter dem Schloß 1 
(Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.

Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Zur Einsichtnahme liegen

- die geprüfte Jahresrechnung 2021 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2021 und die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde 
Wiesenthal sowie

- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises

vor.

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Wiesenthal unter oben ge-
nannter Anschrift möglich.

Dermbach, den 17.04.2024
gez. S. Hollenbach
Bürgermeister   Siegel

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, bis 18:00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
Raum 201 und 203 mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.
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Gemeinde Dermbach
 
Geisaer Str. 16
36466 Dermbach
Telefon 036964/ 8861

oder Gemeinde Dermbach
z.Hd. Frau Hollenbach
Hinter dem Schloß 1
36466 Dermbach
Telefonisch 036964/8812

Weiterhin besteht die Möglichkeit den Pachtantrag per E-Mail un-
ter der Adresse bauamt@dermbach.de einzureichen.

Gemeinde Weilar

Wohnungsangebot der Gemeinde Weilar
Die Gemeinde Weilar kann folgenden Wohnraum zur Vermietung 
anbieten:
Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“, Schulstraße 
13

Vermietung ab: sofort
Größe: 63,05 qm
Lage: Dachgeschoss, abgeschlossene 

Wohnung
Räume: 2 Zimmer, Küche, Bad mit WC
Kaltmiete: 258,00 € / Monat
Betriebskostenvor-
schuss:

150,00 € / Monat

PKW-Stellplatz: vorhanden

Vor Abschluss des Mietvertrages sind zwei Monatsmieten als 
Kaution zu hinterlegen.

Ihren schriftlichen Antrag richten Sie bitte an:

Gemeindeverwaltung Weilar
Schulstr. 13 in 36457 Weilar

oder

Gemeinde Dermbach
z. Hd. Frau Hollenbach
Hinter dem Schloß 1 in 36466 Dermbach

Wahlhelfer gesucht
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

mit den anstehenden Kommunalwahlen und Wahlen des Eu-
ropäischen Parlaments steht der Gemeinde eine große Auf-
gabe bevor. Vor allem Wahlhelfer werden für beide Wahltage 
weiterhin gesucht. Wir können diese Aufgabe nur gemein-
sam mit Ihnen schaffen. Jede Bürgerin und jeder Bürger un-
serer Gemeinde, der gerne dieses Ehrenamt wahrnehmen 
möchte, kann sich im Ordnungsamt unter der 036964/8816 
melden. Für nähere Informationen stehen Ihnen die Kollegin-
nen und Kollegen gerne zur Verfügung.

Allen Wahlhelfern wird für ihre Tätigkeiten ein Erfrischungs-
geld von 25,00 € pro Wahltag ausgezahlt. Am Wahltag selbst 
werden alle Wahlhelfer von der Gemeinde für einen Imbiss 
mit 50,00 € pro Wahllokal unterstützt.

Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus.

gez. Egle Wahlbüro

Gemeinde Dermbach

Wohnungsangebot der Gemeinde Dermbach
Die Gemeinde Dermbach kann ab sofort folgenden Wohnraum 
zur Vermietung anbieten:

Wohnung im ehemaligen Bahnhof in Dermbach,  
Bahnhofstr. 25, direkt am örtlichen Busbahnhof

Vermietung ab: sofort
Größe: 75,87m²
Lage: Obergeschoß rechts, 

abgeschlossene Wohnung,
Objektzustand: Altbau, Komplettsanierung 2013/2014
Räume: 3 Zimmer, Küche, Bad mit Badewanne, 

Dusche und WC
Miete (kalt): 402,11€ /Monat
Betriebskosten-
vorschuss:

150,00€/Monat

PKW-Stellplatz: 1x vorhanden, 
15,00€/Monat (bei Bedarf)

Mietkaution: 1.000€ sind vor Abschluss des 
Mietvertrages als Kaution zu hinterlegen

Ein Kellerraum ist Bestandteil des Mietvertrages.

Ihren schriftlichen Antrag richten Sie bitte an:

Gemeindeverwaltung Dermbach
Geisaer Str. 16 in 36466 Dermbach

oder

Gemeinde Dermbach
z. Hd. Frau Hollenbach
Hinter dem Schloß 1 in 36466 Dermbach
E-Mail: bauamt@dermbach.de

Kleingartenfläche Gemeinde Dermbach
Die Gemeinde Dermbach kann im Ortsteil Unteralba ab so-
fort eine Gartenparzelle verpachten:

Pachtvertrag ab: sofort
Größe: ca. 175m²
Flurstück Nr.: 937, Flur 9
Lage: Am Friedhof in Unteralba, Kirchweg
Nutzung: Kleingarten/Erholungsfläche

Für nähere Auskünfte bzw. zur Abgabe eines Pachtantrages 
wenden Sie sich bitte an:
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